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 der Abgeordneten Daniel Bahr (Münster), Heinz Lanfermann, Dr. Konrad Schily,
 Dr. Heinrich L. Kolb, Detlef Parr, Jens Ackermann, Dr. Karl Addicks, Christian
 Ahrendt, Rainer Brüderle, Angelika Brunkhorst, Ernst Burgbacher, Patrick
 Döring, Jörg van Essen, Horst Friedrich (Bayreuth), Hans-Michael Goldmann,
 Miriam  Gruß,  Dr.  Christel  Happach-Kasan,  Elke  Hoff,  Birgit  Homburger,  Dr.  Werner
 Hoyer, Michael Kauch, Hellmut Königshaus, Jürgen Koppelin, Sibylle Laurischk,
 Harald Leibrecht, Ina Lenke, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Michael Link
 (Heilbronn), Markus Löning, Horst Meierhofer, Patrick Meinhardt, Jan Mücke,
 Burkhardt Müller-Sönksen, Cornelia Pieper, Gisela Piltz, Frank Schäffler, Marina
 Schuster, Carl-Ludwig Thiele, Florian Toncar, Dr. Daniel Volk, Christoph Waitz,
 Dr. Claudia Winterstein, Dr. Volker Wissing, Hartfrid Wolff (Rems-Murr),
 Dr. Guido Westerwelle und der Fraktion der FDP

 Moratorium für die elektronische Gesundheitskarte

 Der Bundestag wolle beschließen:

 Der  Deutsche  Bundestag  begrüßt  die  Perspektiven,  die  sich  aus  dem  Einsatz  der
 Telematik  im  Gesundheitswesen  für  eine  Verbesserung  der  Versorgung  und  der
 Abläufe  ergeben.  Er  sieht  aber  ebenso  die  Gefahren,  die  mit  der  Übermittlung
 und  Speicherung  hochsensibler  Gesundheitsdaten  verbunden  sein  können.
 Diese  Gefahr  ist  bei  einem  umfassenden  Ansatz  für  die  gesamte  Bevölkerung,
 wie  er  der  elektronischen  Gesundheitskarte  zugrunde  liegt,  besonders  groß.  Ein
 solcher  Weg  muss  deshalb  sehr  kritisch  gesehen  werden.  Keinesfalls  darf  die
 Einführung  jetzt  übereilt  erfolgen,  sondern  sie  muss  äußerst  sorgfältig  vorberei-
 tet  und  im  Hinblick  auf  Datensicherheit,  Freiwilligkeit,  Gewährleistung  eines
 vertrauensvollen  Arzt-Patienten-Verhältnisses  und  Praktikabilität  in  der  täg-
 lichen Anwendung gesichert sein.

 Das  bisher  unzureichende  Konzept  der  elektronischen  Gesundheitskarte  wird
 abgelehnt, bis sichergestellt ist, dass

 –  eine  aktuelle  Bewertung  unter  Einbeziehung  der  bisher  gewonnenen  Er-
 kenntnisse ein positives Nutzen-Kosten-Verhältnis ergibt;

 –  weder  Kostenträger  noch  staatliche  Stellen,  Industrieunternehmen  oder
 andere „Dritte“ Zugriff auf die sensiblen Gesundheitsdaten haben;

 –  die  Freiwilligkeit  der  Nutzung  aller  über  die  Identifikation  hinausgehenden
 Funktionen  der  elektronischen  Gesundheitskarte  für  Patienten  und  Leis-
 tungsanbieter  auch  auf  Dauer  gewährleistet  ist.  Die  Versicherten  müssen  die
 Verfügungsgewalt  über  ihre  Daten  haben  und  behalten.  Sie  müssen  frei  und
 unbeeinflusst  entscheiden  können,  ob  sie  ihre  Gesundheitsdaten  auf  zentra-
 len  Servern  speichern  lassen  wollen  oder  nicht.  Sie  dürfen  auch  nicht  durch
 Anreize  oder  Sanktionen  indirekt  veranlasst  werden,  ihre  Gesundheitsdaten
 zur Speicherung freizugeben;
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–  aus  dem  Gebrauch  der  elektronischen  Gesundheitskarte  kein  erhöhter  büro-
 kratischer  Aufwand  resultiert,  insbesondere  auch  beim  Einlesen  der  Karte  in
 Arztpraxen, Apotheken usw. sowie bei der Anwendung der PIN-Nummer;

 –  eine  eingehende  Prüfung  durch  unabhängige  Sachverständige  dahingehend
 stattfindet,  ob  moderne  alternative  Speicherungsmöglichkeiten,  wie  z.  B.
 die  Speicherung  auf  der  Gesundheitskarte  selbst  oder  auf  so  genannten
 USB-Sticks,  praktikabler  und  sinnvoller  sind  als  eine  Speicherung  auf  zen-
 tralen Servern;

 –  eine  Überprüfung  der  technischen  Konzepte  durch  unabhängige  Gutachter
 im Hinblick auf die Sicherheit der Daten erfolgt ist.

 Berlin, den 3.  Dezember 2008

 Dr. Guido Westerwelle und Fraktion

 Begründung

 Benötigt  wird  eine  Telematikinfrastruktur,  die  die  technischen  Voraussetzungen
 dafür  schafft,  dass  Daten  ohne  Schwierigkeiten  auf  sicherem  Weg  ausgetauscht
 werden  können.  Das  Gesamtkonzept,  das  hinter  der  elektronischen  Gesund-
 heitskarte  steht,  geht  darüber  jedoch  hinaus.  Es  sieht  eine  bundesweit  über  alle
 Anwendungen  hinweg  einheitliche  Speicherung  und  Nutzung  diverser  Funktio-
 nen  wie  des  elektronischen  Rezepts  oder  der  elektronischen  Patientenakte  vor.
 Nur  dann  kann  sich  nämlich  das  von  der  Bundesregierung  behauptete  positive
 Nutzen-Kosten-Verhältnis  ergeben.  Problematisch  ist  das  insbesondere  dann,
 wenn  für  fast  die  gesamte  Bevölkerung  und  die  Therapeuten  eine  Abwicklung
 des  Austausches  sensibler  Gesundheitsdaten  über  die  elektronische  Gesund-
 heitskarte mit einer hinterlegten zentralen Serverlösung vorgesehen wird.

 Ein  ganz  wesentlicher  Aspekt  ist  die  Freiwilligkeit  der  Nutzung  der  neuen
 Funktionen  der  elektronischen  Gesundheitskarte  sowohl  für  die  Patienten  als
 auch  für  die  Therapeuten.  Nur  dann,  wenn  diese  Voraussetzung  gewährleistet
 ist,  wird  die  für  ein  solches  Projekt  benötigte  Akzeptanz  entstehen.  Im  Laufe
 der  Zeit  wird  sich  dann  zeigen,  welche  Vor-  und  Nachteile  mit  der  Nutzung  der
 durch  die  elektronische  Gesundheitskarte  ermöglichten  Anwendungen  ver-
 bunden sind.

 Die  Einführung  der  elektronischen  Gesundheitskarte  muss  zurückgestellt  wer-
 den,  bis  sichergestellt  ist,  dass  die  Voraussetzungen  der  Datensicherheit  erfüllt
 sind.  Das  muss  durch  unabhängige  Sicherheitsexperten  überprüft  sein.  Die  Zeit
 der  Aussetzung  ist  zudem  zu  nutzen,  um  noch  einmal  gründlich  zu  prüfen,  ob
 technische  Alternativen  zur  Speicherung  von  Daten  gegenüber  zentralen  Server-
 lösungen  nicht  der  bessere  Weg  sind,  mit  solch  sensiblen  Daten  umzugehen.
 Regelungsbedürftig  ist  auch  die  Frage,  wie  das  ganze  Verfahren  so  praktikabel
 gemacht  werden  kann,  dass  keine  Verzögerungen  z.  B.  in  den  Arztpraxen  ent-
 stehen.  Es  müssen  datenschutzrechtlich  unangreifbare  Lösungen  auch  für  die
 Fälle  vorgesehen  werden,  in  denen  Menschen  mit  den  Anforderungen  durch  die
 Eingabe  einer  PIN-Nummer  nicht  zurechtkommen  oder  aus  gesundheitlichen
 Gründen dazu nicht in der Lage sind.


